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Liebe Schartnerinnen und Schartner!

Zunächst bedanke ich mich auch im Namen des gesamten 
Gemeinderates und unserer Mitarbeiter recht herzlich für 
die meist gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr 2015! Vor allem aber auch für das Verständnis, 
dass nicht alle Wünsche und Begehrlichkeiten erfüllt wer-
den können. Wir alle haben immer darauf geschaut, dass 
unser Budget nie aus dem Rahmen gerät, unsere Vorhaben 
finanziert werden können und somit unsere schöne Natur-
parkgemeinde Scharten „enkerltauglich“ bleibt, also wir 
keinen Schuldenberg aufbauen, den unsere Nachkommen 
dann sicher bezahlen müssen. Trotz der schwierigen finan-
ziellen Lage in ganz Europa, ja auch in weiten Teilen der 
Welt, war es uns bis jetzt möglich, die Grundbedürfnisse unserer Gemeindebevölkerung 
zufriedenzustellen. Besonderen Wert gelegt haben wir in den letzten Jahren auf die Kin-
derbetreuung, die mit Krabbelstube, Kindergarten, Schülerhort und natürlich der Volks-
schule einen hohen Standard aufweist. Vorbereitet werden der Neubau des Gemeindezent-
rums mit einem neuartigen Wohnprojekt, weitere Sanierung unserer Straßen, die Anliegen 
und Wünsche der Feuerwehren, Oberflächenwasser- und Hochwasserschutzmaßnahmen, 
Weiterbau eines Gehweges,  Kauf eines Kommunalfahrzeuges, Suche nach einem Stand-
platz für sportliche Anliegen und vieles mehr – Sie sehen - die Arbeit geht nie aus!
Da unser langjähriger Amtsleiter Peter Brandmayer mit Ende des Jahres aus dem Ge-
meindedienst ausscheidet und in Pension geht, möchte ich ihm im Namen aller, die mit 
ihm zusammengearbeitet haben, recht herzlich danken – für die verantwortungsvolle und 
manchmal fordernde Aufgabe, für die Personalführung, für die vielen Beratungen und 
Ratschläge und ganz persönlich für die mir entgegengebrachte Loyalität, die ganz wichtig 
für die Arbeit eines Bürgermeisters ist! Alles Gute und bleib gesund!
Wo wir gestalten können, Anerkennung erfahren und sozialen Ausgleich erleben, dort ist 
Entwicklung möglich! Nochmals alles Gute!

Ihr Bürgermeister Hans Meyr 

Schartner Gemeindenachrichten
Ausgabe 10/2014 Dezember 			   Postgebühr bar bezahlt-
Erscheinungsort Scharten			   Amtliche Mitteilung
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Neues aus der Gemeinde
Herzliche Glückwünsche, Gesundheit und alles Gute für den weiteren Lebensweg! 

Sterbefälle

Geburten

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Meine Dienstzeit in der Gemeinde Scharten neigt sich langsam dem Ende zu. 
Nach fast 20 Jahren im Dienste der Gemeinde Scharten möchte ich auf die-
sem Wege noch einmal die Gelegenheit wahrnehmen, mich zu verabschie-
den und dabei meinen persönlichen Dank aussprechen.
Danke zu sagen, einerseits für die gute Aufnahme in Ihrer Gemeinde und 
andererseits auch für den sehr angenehmen Umgang mit mir. 
Über diesen Zeitraum lässt sich vieles berichten, angefangen von schönen 
und auch lustigen Ereignissen bis hin zu den auch oft doch sehr heraus-
fordernden Aufgaben und Problemen, die in einer Gemeinde zu bewältigen 
waren. 

Meine Einstellung war immer davon geprägt Sie als Gemeindebürger zu unterstützen und Hil-
festellungen zu leisten. Oft ist es gelungen Lösungen herbeizuführen, leider konnte manch-
mal - meist aus gesetzlichen Vorgaben aber auch aus emotionalen Gründen - kein oder nicht 
zufriedenstellender Erfolg erzielt werden.
Ein großes Dankeschön möchte ich auch für die so hervorragenden Ergebnisse bei Umfragen 
betreffend der Mitarbeiter in der Gemeinde Scharten aussprechen. 
Nachdem der öffentliche Dienst nicht gerade von gutem Image behaftet ist, wirkt sich das 
wie Balsam auf die Seele aus und dient zugleich auch als Motivation bei den Kolleginnen und 
Kollegen in ihrer Arbeit.
Ein weiterer Dank gilt auch meinen Mitarbeitern, dem Bürgermeister Hans Meyr und auch al-
len Gemeindemandataren für die gute Zusammenarbeit. Ich durfte mich hier in einem Klima 
bewegen, das geprägt war von Menschlichkeit, aber auch von respektvollem Benehmen der 
einzelnen Personen.
Meine Entscheidung für den Ruhestand ist mir nicht ganz leicht gefallen, doch die in den letz-
ten Jahren immer wieder aufgetretenen gesundheitlichen Probleme gaben mir die Richtung 
vor.
Herzlichen Dank dass ich in Ihrer Gemeinde meinen Dienst verrichten durfte und wünsche 
auch meiner Nachfolgerin Sandra Kepplinger viel Erfolg.

Alle Gute!
Peter Brandmayer 

Saide und Halit Yesilova aus Leppersdorf zum Tochter Havin 

Renate und Bernhard Edelmüller aus Roitham zum Sohn Xaver 

Christina Dolezal und Mario Kramer aus Breitenaich zum Sohn Tobias

Jürgen Lackinger und Julia Alber aus Breitenaich zum Sohn Henry 

Bettina Mittendorfer und Christian Krammer aus Vitta zur Tochter Shanti Florentina

Dr. Rainer Hager aus Kronberg

Wir gratulieren Frau Julia Wilflingseder, Herrnholz 41, zur Verleihung des akademischen Grades Bachelor 
of Science in Wirtschaftswissenschaften (BSc)von der Johannes Kepler Universität  Linz!
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Aus der letzten Gemeinderatssitzung
 

 Finanzangelegenheiten 
 
Der Voranschlag 2015 wurde einstimmig beschlossen. Erfreulicherweise ist es auch im 
Jahr 2015 möglich, sowohl den ordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von  
€ 4,196.600,00 als auch den außerordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben 
von € 760.700,00 auszugleichen.  
 
Auch der Mittelfristige Finanzplan für 2015 – 2019, in dem die Finanzierung der größeren 
Bauvorhaben der Gemeinde, wie Kindergartenerweiterung, Gehsteigbau, Straßenbau, 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung etc. für die nächsten fünf Jahre veranschlagt ist, 
wurde beschlossen. 
 
Der vom Amt der Oö. Landesregierung genehmigte Finanzierungsplan für das Projekt 
„Kosten­ und Leistungsrechnung aller Gemeinden im Bezirk Eferding“ mit Gesamtkosten 
von € 86.136,00 und einem Anteil von € 5.935,00 für die Gemeinde Scharten, wurde eben­
falls beschlossen.  
 
Der Bericht über die Prüfungsausschusssitzung vom 1. Dezember 2014 wurde zur Kennt­
nis genommen. Geprüft wurden dabei die Barkassa, die Belege und Grundsteuerakten. 
Weiters wurden die Abrechnungen des Gehweges Kronberg und die Straßenbauten 
Staubfreimachung Zufahrt Volksbankgründe in Scharten, Setzungssanierung Zufahrt 
Steiningergründe in Breitenaich und Anschlussherstellung De Souza e Silva in Breitenaich 
geprüft. 
 

 Bau- und Straßenangelegenheiten sowie Raumordnung  
 
Mit Stimmenmehrheit fasste der Gemeinderat dem Beschluss für die Umwidmung von 
~10.000m² in Rexham von Grünland in Bauland „Dorfgebiet“. In diesem Zusammenhang 
wurden mit den Grundeigentümern eine Infrastrukturkosten­ sowie eine Nutzungsverein­
barung abgeschlossen, in denen sich die Grundbesitzer verpflichten einen finanziellen Bei­
trag zur Herstellung der erforderlichen Infrastruktur zu leisten und innerhalb von 10 Jahren 
zu bauen.  
 
Nach Durchführung des entsprechenden Verfahrens hat der Gemeinderat die Verordnung 
zur Auflassung eines Teilstückes der Parzelle Nr. 2078/1, KG Scharten, als öffentliche 
Straße auf eine Länge von ca. 670 m beschlossen.  
Dieses Teilstück wird ab 1. Jänner 2015 an Herrn Horst Hubmer, Rexham, verpachtet, 
wobei gleichzeitig Gestattungsverträge abgeschlossen wurden, in denen von Herrn Hub­
mer mit Zustimmung der Grundeigentümern ein Ersatzweg für die verpachtete Fläche zur 
Verfügung gestellt wird, sodass der Panoramawanderweg nach wie vor – in geänderter 
Wegführung – zur Verfügung steht.  
 
Das Straßenbauprogramm für das Jahr 2015 wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. 
Nach Maßgabe der finanziellen Mittel sind im kommenden Jahr die Staubfreimachung der 
Siedlungsstraße Aumayrgründe in Leppersdorf, sowie zwei Zufahrtswege in Finklham und 
Breitenaich geplant.  
 

 Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde  
 
Da der Kindergartenumbau bzw. die Erweiterung abgeschlossen ist, wird der Kindergar­
tenbetrieb ab Jänner wieder im Kindergartengebäude geführt. Mit Beginn des neuen  
Semesters im Februar gibt es in der Gemeinde Scharten auch eine Krabbelstube für 
Kleinkinder ab 18. Monate. Der Gemeinderat hat nun für alle Kinderbetreuungseinrichtun­
gen der Gemeinde (Krabbelstube, Kindergarten und Schülerhort) eine einheitliche Kinder­
betreuungseinrichtungsordnung beschlossen. 
Auch eine neu erstellte Tarifordnung für Krabbelstube, Kindergarten und Schülerhort wur­
de beschlossen, wobei der Kostenbeitrag für die Mittagsverpflegung hier die wesentlichste 
Änderung darstellt. Beide Verordnungen, die ab 01.01.2015 in Kraft treten, werden den 
betroffenen Eltern übermittelt und sind  auch auf der Homepage der Gemeinde ersichtlich.  
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NEUERUNGEN IN DER GEMEINDEVERWALTUNG 
 Amtsleiterwechsel 

Da Peter Brandmayer in den Ruhestand tritt, übernimmt Sandra 
Kepplinger ab 1. Jänner 2015 die Amtsleitung der Gemeinde. 

Die gebürtige Schartnerin ist seit 1993 – mit karenzbedingten 
Unterbrechungen – bei der Gemeinde Scharten beschäftigt. Sie ist 
ausgebildete Verwaltungsmanagerin, Standesbeamtin sowie 
geprüfte Buchhalterin und hat bisher 4 Semester 
Rechtswissenschaften an der JKU Linz studiert und steht derzeit im 
2. Studienabschnitt.  

Privat ist Frau Kepplinger verheiratet, hat 2 Söhne und wohnt mit ihrer Familie in der 
Nachbargemeinde Buchkirchen. 

 
 Änderungen bei Amtszeiten und Parteienverkehr  

Ab dem 01.01.2015 stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 
Scharten zu folgenden Öffnungszeiten für Beratungsgespräche, Auskünfte, 
Akteneinsichten oder für  sonstige persönliche Vorsprachen zur Verfügung:  
Montag:  08.00 – 12.00 Uhr   
Dienstag:  08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch:  07.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag:  08.00 – 12.00 Uhr und  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag:  08.00 – 12.00 Uhr 
 Sowie nach tel. Vereinbarung während der Amtszeiten 
 
Um längere Wartezeiten zu verhindert, wird empfohlen – vor allem bei 
Bauangelegenheiten ­   im Vorfeld einen Beratungstermin mit Ihrem gewünschten 
Gesprächspartner telefonisch zu vereinbaren. 
 
Die Amtszeiten, zu denen schriftliche Anbringen (Anträge, Ansuchen, 
Beschwerden und sonstige Mitteilungen in Schriftform) entgegengenommen werden 
und das Gemeindeamt telefonisch erreichbar ist, sind (Änderungen sind fett dargestellt): 
Montag:  07.00 – 12.00 Uhr und  13.00 – 17.00 Uhr 
Dienstag:  07.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch:  07.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag:  07.00 – 12.00 Uhr und  13.00 – 17.00 Uhr 
Freitag:  07.00 – 12.00 Uhr 
 
 Neue Homepage der Gemeinde 

  

Aufgrund technischer Neuerungen wurde die Homepage der Gemeinde Scharten 
grundlegend  überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht. Alle Inhalte 
sind barrierefrei gestaltet und können ­ wie bisher ­ unter  www.scharten.at abgerufen 
werden.      
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Landwirtschaftskammerwahl am 25.1.2015  
 

Das Wahljahr 2015 wird am 25. Jänner mit der OÖ. Landwirtschaftskammerwahl eröffnet. 
Gewählt werden dabei 35 Mitglieder der Landwirtschaftskammer­Vollversammlung, die in der 
Folge Präsident und Vizepräsident bestimmen. Das Ortsergebnis gibt auch die Zusammen­
setzung des Ortsbauernausschusses in unserer Gemeinde vor.  
 

Wahlzeit: von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Wahllokal: Volksschule Scharten - Eingangsbereich der Kirschblütenhalle 

 
 
 

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Landwirtschaftskammer, das heißt im Wesentlichen 
alle Eigentümer und Bewirtschafter von land­ und forstwirtschaftlichen Grundstücken mit 
mindestens 2 Hektar Fläche sowie deren Familienangehörige. 
 

Erstmals bei einer Landwirtschaftskammerwahl kann auch mittels Briefwahlkarte ge-
wählt werden. Diese ist bis wenige Tage vor der Wahl bei der Gemeinde zu beantragen und 
soll auch jenen Personen die Teilnahme an der Wahl ermöglichen, die am Wahltag ortsab­
wesend sind oder krankheitsbedingt das Wahllokal nicht aufsuchen können.  

KUNDMACHUNG

Die Gemeinde Scharten beabsichtigt die Änderung des rechtswirksamen Flächen­
widmungsplanes Nr. 3 mit der entsprechenden Änderung des Örtlichen Entwicklungskon­
zeptes der Gemeinde Scharten im Bereich  

a)	 der Ortschaft Rexham und
b)	 der Ortschaft Scharten (Ortsteil Unterscharten)

Gem. § 33 Abs. 3 Oö. ROG 1994 wird kundgemacht, dass 
a)	für die beabsichtigte Änderung in Rexham der Änderungsplan Nr. 09 zum Flä­

chenwidmungsplan Nr. 3 sowie der Änderungsplan Nr. 03 zum Örtlichen Entwick­
lungskonzept Nr. 2 und 

b)	für die beabsichtigte Änderung in Scharten (Ortsteil Unterscharten) der Ände­
rungsplan Nr. 08 zum Flächenwidmungsplan Nr. 3 

jeweils in der Zeit von 
19. Dezember 2014 bis 16. Jänner 2015

während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufliegen. 

Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, ist gem. § 33 Abs. 4 Oö. ROG 
1994 idgF. berechtigt, während der Auflagefrist schriftlich Anregungen oder Einwendungen 
beim Gemeindeamt Scharten einzubringen. 
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NEUES AUS DEM ELTERNVEREIN DER VOLKSSCHULE SCHARTEN 

Neuer Obmann im Elternverein 

Bei der Jahreshauptversammlung am 28.10.2014 stellte die bisherige Obfrau 
Meike Steinbrecher Ihr Amt zur Verfügung. An dieser Stelle möchten wir uns 
bei Meike Steinbrecher für die im Elternverein geleistete Arbeit herzlich 
bedanken. 

Als neuer Obmann wurde Armin Kopplhuber gewählt. Er wird gemeinsam mit 
dem bereits bewährten Team Rafaela Schmidl (Stellvertreterin), Christopher 
Doms (Schriftführer) und Gabi Kojan (Kassier) die Vorstandsarbeit im 
Elternverein weiterführen. 
 

Neu eingerichtete Schulbibliothek eröffnet 

Mit Beginn des neuen Schuljahres konnte Fr. Dir. 
Isabel Deinhammer die neu eingerichtete 
Schulbibliothek eröffnen. Schwerpunkt der neuen 
Einrichtung war die Anschaffung stabiler, 
langlebiger und vorschriftsgemäßer Regale für die 
Bücher. In Zukunft sollen noch weitere 
Verbesserungen an der Schulbibliothek (weitere 
Erneuerungen der Möblierung, Büchereisoftware) 
folgen. Den Kindern der Volksschule gefällt es 
sichtlich gut. Der Elternverein bedankt sich hiermit 
noch einmal recht herzlich bei allen Sponsoren, die 
das Projekt unterstützt haben. 
 

Verlegung der Bushaltestelle gefährdet die Sicherheit der Schulkinder 

Mit Anfang November wurde durch das Land OÖ die bisher beim Amtshaus befindliche Bushaltestelle 
an den Gehsteig gegenüber der Volksschule verlegt. Offensichtlich hat die bisherige Bushaltestelle 
nicht mehr den rechtlichen Vorschriften entsprochen. Mit der aktuellen Lösung wurde zwar ein 
rechtskonformer, aber im Hinblick auf Sicherheit und Wetterschutz der wartenden Kinder völlig 
inakzeptabler Zustand geschaffen. Auch aufgrund der sehr kurzfristigen und mangelhaften 
Information an die Betroffenen wirkt diese Aktion auf den ersten Blick eher schildbürgerlich. 

Der Elternverein wird sich mit allen gebotenen Mitteln dafür einsetzen, dass diese Verlegung der 
Bushaltestelle möglichst bald korrigiert 
wird. Bgm. Johann Meyr und unser 
Landtagsabgeordneter Jürgen Höckner 
haben uns hier Unterstützung 
zugesichert. Entsprechende Gespräche 
mit den Behörden, bis hin zum 
zuständigen Landesrat Reinhold 
Entholzer, wurden bereits eingeleitet. 
Ein erster Lokalaugenschein hat bereits 
stattgefunden und eine mögliche 
Übergangslösung – bis zum Neubau des 
Amtshauses und Neugestaltung des 
Dorfplatzes – zeichnet sich zumindest 
ab. Wir hoffen, dass die gemeinsamen 

Bemühungen fruchten und wir möglichst bald wieder eine sichere Bushaltestelle für unsere Kinder 
haben werden. 
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NEUIGKEITEN AUS DEM______________________ 
Das Haus, das wird bald fertig sein und wir Kinder ziehen ein! 
Freu´n uns auf den Kindergarten, können es schon kaum 
erwarten! 
Wir packen unsere Sachen ein, alles muss in Schachteln rein! 
Laufen, turnen, hüpfen, lachen und ganz viele Spiele machen! 
Im neuen Jahr sind wir da und rufen laut „HURRA“! 
  

Im Frühjahr 2014 wurde mit dem Umbau des Kindergartens begonnen. Grund dafür war, 
dass schon seit mehreren Jahren eine Gruppe im Hortraum untergebracht war, in einer 
anderen Gruppe auf Grund der Raumgröße nur eine beschränkte Kinderanzahl erlaubt war 
und der Wunsch einer Krabbelstube erfüllt werden wollte. 
 

 

Nun sind die Umbauarbeiten abgeschlossen und wir Pädagoginnen bereiten die Kinder auf 
das neue Haus vor. Lieder, Fingerspiele und Besichtigungen, sowie Gespräche über den 
umgebauten Kindergarten sollen die Kinder neugierig und vertraut mit den neuen 
Räumlichkeiten machen. 
Besonders erfreut war ich über die gute Zusammenarbeit- von der Planungsphase bis zur 
Fertigstellung des Umbaus. Viele unserer pädagogischen Überlegungen und Wünsche 
wurden berücksichtigt und soweit es möglich war, umgesetzt. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle die bei der Kindergartenerweiterung beteiligt waren. Besonders an  
Herrn Bürgermeister Johann Meyr, der unsere pädagogische Arbeit schätzt und weiß, wie 
wichtig Bildung in der frühen Kindheit ist. Auch bei Frau Ing. Renate Stogmeyer (Bauaufsicht) 
möchte ich mich für die interessanten Updates 
zwischendurch und die gute Zusammenarbeit bedanken.  
 

Ein Umzug und das Arbeiten im Provisorium, wo wir nach 
einem anderen pädagogischen Konzept gearbeitet haben, 
sind nur durch gute Absprachen mit Kolleginnen und 
gegenseitiges Vertrauen möglich. An dieser Stelle möchte ich 
mich beim ganzen Kindergartenpersonal für sein 
Engagement und ihre Arbeit bedanken!  
 

NEUGIERIG GEWORDEN?... 
Im Frühjahr 2015 veranstalten wir einen Tag der offenen Tür und eine Jubiläumsfeier „ 20 
Jahre Kindergarten Scharten“! Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! Falls Sie einige 
Fotos aus früheren Kindergartenzeiten in Scharten haben, würden wir uns sehr über diese 
freuen. Einfach im Gemeindeamt abgeben oder per Mail an kigascharten@linznet.at senden. 
   

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünschen Carina Furtlehner und das Kindergartenteam! 
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Aktuelles aus der Gesunden Gemeinde                  
 

Im heurigen Jahr fanden wieder einige sehr interessante Veranstaltungen statt. 
Besonderen Anklang fand der Vortrag von Herrn Dr. Plakolm über den Einsatz und 

die Wirkung von Hormonen. Die 
„Gesundheitsstraße“ im Oktober wurde 
erfreulich gut genützt. Gesunde 
Schuljause und der Gesunde Kindergarten 
wurden unterstützt. Der Line­Dance Kurs  
ist ein „Selbstläufer“ und wird auch im 
nächsten Jahr fortgesetzt (Termin 
25.2.2015, siehe Einladung auf S….) 

(Der Schartner Volksschulchor bei der Eröffnung der Gesundheitsstraße) 

Natürlich sind auch 2015 wieder gesundheitsbezogene Veranstaltungen geplant. Das 
Jahresmotto lautet diesmal „Gesundheit und Familie“. Medizinische Vorträge, eine 
Kräuterwanderung für die Familie und gesundes Kochen stehen auf dem Programm. 
Die Termine werden immer zeitgerecht im Amtsblatt bekannt gegeben. 

Ab 29.1.2015 gibt es wöchentlich einen Tarocknachmittag im Cafe Kronberg (Do von 
15.00 ­18.00 Uhr, bis Ende März), Interessenten bzw. Neueinsteiger sind jederzeit 
herzlich willkommen. Tarock – ein Kartenspiel als Gehirntraining.   

Diesen Zweck erfüllt auch SELBA (= selbständig 
im Alter). Zu Jahresbeginn 2014 gab es einen 
SELBA­Kurs in Scharten, mangels Teilnehmer fiel 
dieser Kurs im Herbst aus. Sollte es wieder 
genügend Interessenten geben, kann jederzeit neu 
gestartet werden. Wer mitmachen will, kann sich 
bei Frau Romana Bauer am Gemeindeamt melden 
(Tel. 5255­10)      

(Ehrung DI Franz Scheriau für seine 5-jährige Tätigkeit als Arbeitskreisleiter der Gesunden Gemeinde) 

Dieses vielfältige Angebot wird vom „Arbeitskreis Gesunde Gemeinde“ initiiert und 
mit viel Engagement organisiert. Damit möglichst viele Teile der Bevölkerung darin 
vertreten sind, suchen wir noch Schartner und Schartnerinnen, die sich eine Mitarbeit 
in diesem Kreis vorstellen können. Der zeitliche Aufwand beträgt 5 – 6 Abende (je 1­
2 Stunden) pro Jahr. Bitte melden Sie sich bei Romana Bauer (5255­10) oder Franz 
Scheriau (0680/3128554), wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 
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DVR.0069736 

Früfsommer-Meningoenzephalitis; Öffentl. Schutzimpfung - Impfkampagne 2015 
 

Auch im Frühjahr 2015 werden die Impfungen gegen die "Frühsommerzeckenencephalitis (FSME)" 
nicht nur an der Bezirkshauptmannschaft Eferding durchgeführt, sondern auch in den Gemeinden 
Impfstellen errichtet, um den an der Aktion des Landes OÖ. interessierten Personen weite An­
fahrtswege zu ersparen. Um den Impfplan erstellen zu können, ist es erforderlich, die Zahl der zu 
erwartenden Impflinge zu kennen. 

Der Oberste Sanitätsrat empfiehlt folgendes  IMPFSCHEMA 
 

1. Grundimmunisierung wie bisher: Insgesamt sind 3 Teilimpfungen erforderlich, 
wobei zwischen 1. und 2. Teilimpfung ein Abstand von 1 Monat eingehalten wird. Die 

3. Teilimpfung erfolgt nach 5 – 12 Monaten nach der 2. Teilimpfung.  
2. 1. Auffrischung nach der Grundimmunisierung nach 3 Jahren 

3. Weitere Auffrischungen alle 5 Jahre bis zum 60. Lebensjahr. Danach alle 3 Jahre 
4. Verwendung des FSME – Junior (Kinderimpfstoff) - zum 16. Lebensjahr  

 

Die Impfung schützt nicht gegen die Borelliose, die ebenfalls durch Zeckenstich übertragen wird. 
 

Für die Teilnahme an der Impfung in den Impfaußenstellen in den Gemeinden ist es notwendig, 
sich beim Gemeindeamt Scharten bis Mittwoch, 11. Februar 2015 anzumelden.  
Eine Anmeldung ist auch nach Anmeldeschluss bei den Gemeinden bei der BH Eferding möglich.  
 

Zu beachten ist, dass auch der FSME-Junior-Impfstoff zur Verfügung steht, welcher vom 1. 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr anzuwenden ist. 
 

Impfkosten:  1.Teilimpfung bzw. Auffrischungsimpfung in der Höhe von  
 

1.) 18,10 Euro (ab dem vollendeten 16. Lebensjahr incl. 1,80 Impfhonorar) 
2.) 13,20 Euro (für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) 
3.) 15,00 Euro (für Jugendliche vom 15. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr incl.) 
4.) 3,63 Euro (für das 3. unversorgte Kind)    

 

Für Kinder und Jugendliche vom vollendeten 1.Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr übernimmt das 
Land OÖ. das Impfhonorar. 
 

Eine weitere Sonderregelung  gilt für die Kostentragung ab dem 3. unversorgten Kind. In 
diesem Fall werden die Gesamtkosten  (Impfstoff und Honorar) vom Land OÖ. übernommen. Der 
Betrag von EUR 3,63 ist bei der Impfung zu zahlen, den man aber dann bei jenem Krankenversi­
cherungsträger, bei welchem das Kind mitversichert ist, wieder rückerstattet bekommt. 
 

Vor Anmeldung: 
Im Zweifelsfalle, insbesondere bei schweren Nervenentzündungen, bestehenden Allergien (z.b. 
Hühnereiweißallergie) wäre vor Anmeldung eine Rückfrage bei der Bezirkshauptmannschaft Efer­
ding notwendig. 
 

Aufgrund einer Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung erhalten Personen, die 
gesetzlich krankenversichert oder als Angehörige anspruchsberechtigt sind, vom zuständigen 
Krankenversicherungsträger einen Kostenzuschuss (z. B. von der oö. Gebietskrankenkasse € 3,63 
pro Impfung). 
 

Nach Ende der Anmeldefrist bei den Gemeindeämtern wird bei der BH Eferding der Impfplan er­
stellt und die gemeldeten  Personen zur Impfung schriftlich verständigt.  
Ebenfalls werden Personen, die im Frühjahr 2014 2.Teilimpfungen erhalten haben, von der 
Bezirkshauptmannschaft aus automatisch eingeladen  (nicht nochmals anmelden)! 
 

Der 1. Impfdurchgang wird voraussichtlich im März 2015 erfolgen. Der Impftermin in den Semes­
terferien bei der BH Eferding:  Dienstag, 17 .2. 2015 von 9.00 bis 11.00 Uhr. Dies ist ein Fix­
termin und ist für Schüler sehr geeignet – es erfolgen keine Einladungen. 
 

Da der Impfschutz  möglichst schon am Beginn der saisonalen Zeckenaktivität bestehen soll, liegt 
der bevorzugte Impftermin in der kalten Jahreszeit. Bitte möglichst bald anmelden! 
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Hinweis an alle Liegenschaftseigentümer –  
Anbringung von Hausnummerntafeln  

Wichtig für Einsatz– und Rettungsfahrzeuge sowie Abfalltransport 
 

Nach dem OÖ Straßengesetz 1991 sind Tafeln von den Eigentümern so anzubringen, dass 
sie von der Verkehrsfläche aus leicht sicht- und lesbar sind. Sofern dies nicht durch den 
Verfügungsberechtigten erfolgt, kann die Gemeinde die Gebäude auf dessen Kosten mit 
entsprechenden Hausnummerntafeln versehen. 
 

Es besteht die Möglichkeit eine solche Hausnummerntafel am Gemeindeamt, 
Bauamt zu bestellen. 

Winterdienst – Schneeräumung 
 

Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes werden sich auch im kommenden Winter bemühen, 
den Winterdienst zur Zufriedenheit aller Gemeindebürger durchzuführen. 
Es wird schon jetzt um Verständnis ersucht, dass nicht alle Verkehrswege zur selben Zeit 
geräumt werden können! 

Leider wird immer wieder festgestellt, dass manche 
Hausbesitzer den Schnee im Bereich ihrer Zufahrten auf die 
öffentliche Straße schieben. 
Dies ist nicht nur verboten, sondern führt auch in höchstem 
Maße zu Problemen für Straßenbenützer. 
Ebenso darf an die gesetzliche Bestimmung des § 93 der 
Straßenverkehrsordnung erinnert werden, die besagt, dass 
Liegenschaftseigentümer für die Schneeräumung auf 
angrenzenden Gehsteigen aufzukommen haben und im 

Bereich dieser Anlagen die Haftung tragen. 
Wird die Räumung auf Gehsteigen von der Gemeinde durchgeführt, wird ausdrücklich 
hingewiesen, dass diese Leistungen einen Service der Gemeinde darstellen, jedoch die 
Anrainer nicht von ihren Pflichten nach § 93 (1) StVO befreit werden und daher die volle 
Verantwortung tragen. 
Vor allem im Herbst und Winter ist es wichtig, PKWs unbedingt auf den privaten, 
gebäudebezogenen Stellplätzen zu parken, damit es zu keinen Behinderungen oder 
Fahrzeugbeschädigungen im Zuge der Schneeräumung kommt. 
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Traumhäuser und Wohnungen in Traumlage 

Für jeden genau das Richge: 
Ein Einzelhaus, zwei Doppelhäu-
ser und 7 Wohnungen werden in 
reizvoller Lage mit viel ländli-
chem Ambiente errichtet. Alle 
überzeugen mit durchdachter 
Planung, mit Heizkosten sparen-
der Niedrigstenergiebauweise 
sowie  mit kontrollierter Wohn-
raumlüung für opmales 
Raumklima.  Die Wohnungen  
(von 62 m² bis 87 m² ) haben alle 
nach Süden orienerte Loggien 
oder Dachterrassen. Das Einzel-    

 

 haus und die vier Doppelhaus-
hälen sind auf Grund ihrer 
Größen (122 m² bis 128 m²) der 
absolute Familienhit. Alle Häu-
ser sind voll unterkellert und mit 
Terrasse und Einzelgarage  aus-
gestaet.                                                                                        

 

 

                                                                  
Der Baubeginn ist im Spätherbst 
2014 erfolgt und  mit der Ferg-    

stellung der Wohnanlage ist mit 
Jahresende 2015 zu rechnen. 
„Mit unserer Wohnanlage in der 
Scharten verwirklichen wir wie-
der ein Projekt, das von Herzen 
kommt. Gerne sind wir bei Ansu-
chen um Wohnbauförderung, 
Finanzierung oder Vertragserrich-
tung behilflich. Denn Service ist 
für uns etwas ganz Persönliches“, 
so die Geschäsführer Dagmar 
Schwarzer und Dieter Nowak. 
Gerne verscherbeln wir auch Ihre 
alte Wohnung für Sie :-)   

KONTAKT  

Mein Haus Immobilien GmbH            
A-4050 Traun/St. Marn              
Leondinger Straße 50              
Tel. 0 72 29 / 23 444            
office@meinhaus-immo.at                                                                              

w  www.meinhaus-immo.at          

 

 

 

 

In Ruhe wohnen und trotzdem die Vorteile der Stadtnähe genießen: Das neue Projekt von 
Mein Haus Immobilien in Scharten, Leppersdorf erfüllt alle Wünsche. 

Der Traum vom eigenen 
Grün wird wahr. 

Leistbares Wohnen für Jungfamilien. 

 

Persönliches Service 
aus einer Hand 

Mobile Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen 
 

Die Beratungen sind kostenlose und anonym. Die Dauer einer Beratung 
richtet sich nach den Bedürfnissen und kann sich von einem einzelnen 
Gespräch bis zu einer längeren, intensiveren Begleitung handeln. 
 

Infos und Voranmeldung für eine Beratung nach tel. Terminvereinbarung 
am  Gemeindeamt Scharten (13.01.2015, 03.02.2015 und 03.03.2015, jeweils von 15:00 - 
16:00 Uhr): 
Lisa Hermann, Mobil 0664/807 651 301, Mobile Beratung für Alleinerziehende und Frauen 

Angebot der Gesunden Gemeinde Scharten: 

In Krisensituation steht Ihnen Dr. Bruno Frank, Scharten 
119, TelNr. 07272 / 76 817 unentgeltlich für ein entlastendes 
Gespräch zur Verfügung. 

Die  Geme i n d e b e d i e n s t e t e n  w ü n s c h e n  Ihn e n  e i n  f r o h e s  We i h n a c h t s f e s t , 
e i n e n  g u t e n  Ru t s c h  u n d  v o r  a l l e m  v i e l  Ge s u n d h e i t  i m  n e u e n  Jah r  2 015 !
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Kontaktadresse: 
Regionalentwicklungsverband Eferding 
4070 Eferding, Josef­Mitter­Platz 2 
Telefon: 0 72 72 / 50 05 – 30 
E­Mail: office@regef.at
Internet: www.regef.at  

 

 

LEADER-Strategie 2014 -2020 eingereicht! 
 

Seit Jänner wurde mit großer Beteiligung der Bevölkerung eine Regions-Strategie für die nächsten Jahre 
entwickelt. 286 Bürger/innen haben sich eingebracht, in allen Workshops zusammen konnten wir mehr 
als 400 Personen begrüßen. Die „Lokale Entwicklungsstrategie“ stellt einerseits den Umsetzungsrahmen 
für Projekte dar, die in Zukunft in der und für die Region umgesetzt werden, andererseits ist sie Bewer-
bungsgrundlage für die neuerliche Anerkennung als LEADER-Region. Am 31. Oktober 2014 wurden die 
entsprechenden Unterlagen beim Ministerium für ein Lebenswertes Österreich eingereicht. 

Nach Beschlussfassung in den 13 Mitgliedsgemeinden wurden in der Vollversammlung des REGEF am 
21. Oktober 2014 auch die Gremien neu gewählt, der Finanzplan beschlossen und die Kriterien für die 
Projektauswahl festgelegt. Aus allen Lebensbereichen und Themen wurden Vertreter/innen der Zivilge-
sellschaft in das Projektauswahlgremium gewählt (in Kürze zu finden unter www.regef.at). 

In einem 2-stufigen Auswahlverfahren werden nun die 77 eingereichten Strategien bewertet und bis 
zum 2. Quartal 2015 entschieden, welche Regionen im künftigen LEADER-Programm dabei sind. In der 
Zwischenzeit werden wir nicht untätig sein und unsere Themen und Projekte weiter entwickeln. 

Festgelegt wurden folgende Schwerpunkte in den vorgegebenen Aktionsfeldern: 

Wertschöpfung 
Positionierung der Region Eferding als attraktive Kultur-, Freizeit- und Naherholungsregion 
Stärkung der Land-Wirt-Schaft als wichtiger Standortfaktor in der Region Eferding 
Weiterentwicklung der Energieregion Eferding 

Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 
Erhaltung der Biodiversität und der Vielfalt von Fauna und Flora in der Region Eferding 
Erhaltung und Förderung von Kultur, Brauchtum und regionaler Identität 

Gemeinwohl Strukturen und Funktionen 
Erhaltung und Schaffung eines aktiven, lebenswerten und attraktiven Lebensraums Eferding 
Lernende Region Eferding 
Förderung von innovativen Sozialprojekten 

Der gesamte Inhalt der Lokalen Entwicklungsstrategie 2014 – 2020 ist auf der Homepage www.regef.at 
nachzulesen. Alle Projekte und Vorhaben, die dabei unterstützen, die regionale Strategie umzusetzen, 
sind herzlich willkommen und können jederzeit im LEADER-Büro bekannt gegeben werden. 

 

Die Energiegenossenschaft Region Eferding eGen hat eine Homepage. Besuchen Sie uns unter: 

www.energiegenossenschaft.at 
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Einführung der Altpapiertonne 
Im Zeitraum Oktober/November 2014 wurden alle Haushalte des Bezirkes Eferding 
mit Altpapierbehältern 240 l bzw. Mehrwohnungsbauten mit Behältern 1100 l 
ausgestattet. Voraussetzung für die kostenlose Zurverfügungstellung ist der 
Anschluss an die Restabfallabholung. 

Die Behälter verbleiben im Eigentum des Bezirksabfallverbandes Eferding.  
Die Papiertonnen 240 l sind am Deckel mit einer 5-stelligen Nummer versehen, 
welche bei der Verteilung in Haushaltslisten aufgezeichnet wurde, um den 
Behälter auch dem jeweiligen Haushalt zuordnen zu können. 
 
Die Entleerung der 240 l – Tonnen und der 1100 l – Container erfolgt 6­wöchentlich. 
Um die Entleerung beim Haushalt durchführen zu können, muss die Möglichkeit der 
Zufahrt bzw. Wendung mit dem Sammelfahrzeug (3­Achsen­LKW) gegeben sein. 
Die Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte dem Müllabfuhrkalender Ihrer Gemeinde. 
 
Der Altpapierbehälter ist am Vortag der Entleerung bereitzustellen, da die Abholung 
bereits um 6 Uhr morgens beginnt, in größeren Gemeinden wird sich diese über 2­3 
Tage erstrecken. 
 
Sollte mit dem verfügbaren Sammelvolumen das Auslangen nicht gefunden werden,  
besteht die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe von Altpapier und Kartonagen auch 
im ASZ oder beim Ökotainer. Bei der ASZ­ sowie Ökotainer­Entsorgung sind Papier 
und Kartonagen zu trennen. 
 
Keinesfalls darf jedoch Papier und Karton an den öffentlichen Container­
Sammelstellen abgelagert werden, da die Altpapiercontainer dort bereits abgezogen 
wurden! 
Wer Altstoffe entgegen § 9 Abs. 4 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 
i.d.g.F. nicht in dafür vorgesehene Sammeleinrichtungen einbringt oder nicht 
direkt einer zulässigen Verwertung zuführt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 7.500,00 Euro zu bestrafen.  
 
ASZ Alkoven  ASZ Eferding      ASZ Hartkirchen  
07274 7944   07272 6633       07273 6730 
Die 14.00­19.00 h  Die 08.00­12.00 u 14.00­18.00 h     Die 13.00­19.00 h 
Fr   08.00­18.00 h  Mi  13.00­19.00 h       Fr   08.00­18.00 h 
Sa  08.00­12.00 h  Fr   08.00­18.00 h       Sa  08.00­12.00 h 
    Sa  08.00­12.00 h 
 
Bezirksabfallverband Eferding: 07272 5005­20            eferding@umweltprofis.at 
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Einladung Line – Dance - Abende 
 

Geeignet für alle Altersgruppen, kein Tanzpartner erforderlich. Getanzt wird zu 
flotter Countrymusik nach festgelegten Schritten.  

 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen! 

 
Kursleitung:    Country Club Haag am Hausruck 
Wo:     Raiffeisensaal Buchkirchen 
Wann:    ab Mittwoch 25.02.2015, um 19.30 Uhr 
    9 Tanzabende jeweils mittwochs 
Kosten:    € 30,00 
Mindestteilnehmerzahl:  25 Personen 
 
Verbindliche Anmeldungen beim Gemeindeamt Scharten, Romana Bauer, Tel Nr. 07272 / 
5255-10. Achtung! begrenzte Teilnehmerzahl. Barzahlung des Unkostenbeitrages am 
ersten Tanzabend. Bitte Pausengetränke von zu Hause mitnehmen. 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich die  
Gesunden Gemeinden Buchkirchen und Scharten! 

Höhere Bildung lebendiges Wissen – die Höhere Bundeslehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe in Wels stellt sich vor.  
Am Freitag, dem 16. Jänner 2015, von 13:00 ­ 17:00 Uhr öffnet die HBLW Wels 
(Wallererstraße 32) ihre Türen. Interessierte können einen Einblick in das vielfältige 
Angebot gewinnen und dadurch eine wertvolle Hilfe bei der Wahl der richtigen 
Schule erhalten.  
Die HBLW Wels präsentiert sich als eine Schule, mit der alle Wege für die Zukunft 
offen stehen. Die fünfjährige höhere Lehranstalt, die mit der Reife­ und 
Diplomprüfung abschließt, bietet zwei schulautonome Vertiefungen an: 
„Internationale Kommunikation in der Wirtschaft“ mit sprachlich­wirtschaftlicher 
Orientierung und „Gesundheit, Naturwissenschaften und betriebliches Management“ 
mit der Ausrichtung auf Trends im Gesundheitswesen. 
In der dreijährigen Fachschule ist die schulautonome Vertiefung „Gesundheit und 
Soziales“ die ideale Voraussetzung für Berufe im Gesundheits­ und Sozialbereich. 
Auf die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten durch vielseitige und 
lebendige Bildung – das ist das Ziel der HBLW. 
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KFB und KMB Maria Scharten laden zum 

Adventmarkt  
im Pfarrhof 

 

am 20.12.2014            
von 10 - 19 Uhr und 
 am 21.12.2014         
von 10 – 16 Uhr. 

 

Im stimmungsvollen Rahmen erwarten Sie zahlreiche 
Aussteller.  

Am 20.12.2014 findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche 
Maria Scharten ein Weihnachtssingen statt. 
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Der Sparverein Gartenlaube in Breitenaich lädt zur 1. Einzahlung, am 
09.01.2015, um 20.00 Uhr, beim Dorfwirt in Breitenaich herzlichst ein! 
 

Besonders für die in den letzten Jahren neu zugezogenen Breitenaicher würde 
sich die Chance anbieten, auf diesem Wege viele Breitenaicher (ca. 100 
Mitglieder) kennenzulernen. 
 
Wichtig: Unbedingt einen Lichtbildausweis (oder Kopie) mitnehmen! 

 

 
 
 
 
 

 
Termin: 1. Februar 2015  ­ Ersatztermin 8. Februar 2015 
 

Austragungsort: wird bei der Anmeldung bekanntgegeben 
 

Teilnahmeberechtigt sind  alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und die in der Gemeinde Scharten ihren Wohnsitz bzw. Arbeits-
platz haben. 
 

Anmeldung: ab sofort bis Donnertag, den 29. Jänner 2015, 
beim Gemeindeamt Scharten, Meldeamt (Romana Bauer) 
07272 / 5255­10.  
Nenngeld: pro Mannschaft € 16,00 

 

Startberechtigt sind 4­er Moarschaften, wobei aufgrund der Bahnverhältnis­
se eine Limitierung erfolgen kann. Eine rechtzeitige Anmeldung sichert 
auch die tatsächliche Teilnahme. 
Die Moarschaftsführer werden bei geeigneten Eisverhältnissen über den 
Termin + den genauen Zeitpunkt informiert.  
Austragungsmodus: „Wildes“ Schießen in volkstümlicher Art, wobei nur 
einwandfreie Holzstöcke (Stockkörper Birnen­ oder Apfelholz) zugelassen 
werden. 
Für Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung! 
Bei fraglichem Wetter werden die Moarschaftsführer über die weitere Vor­
gangsweise telefonisch verständigt. 

 
Auf Eure Teilnahme freuen sich 

 

der Bürgermeister                   die Sportreferentin 
   

                   Johann Meyr                 Vizebgm. Ing Renate Stogmeyer 

Einladung zum Schartner 
 Gemeindeeisstockturnier 2015 
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Sie brauchen einen Arzt? Das Rote Kreuz hilft! 
Was tun, wenn abends oder am Wochenende der Hausarzt 
nicht erreichbar ist? In Zusammenarbeit mit der Ärztekammer 
für OÖ bietet das OÖ Rote Kreuz für solche Fälle den “Hausärztlicher Notdienst” an. 
Unter der Rufnummer 141 erfahren Sie außerhalb der üblichen Ordinationszeiten, wel-
cher Arzt Dienst hat und wie er erreichbar ist. 

Nachstehend die tel. Erreichbarkeit , der für den Notdienst eingeteilten Ärzte:                      
Dr. Ralph Winkelströter, 4612 Scharten, Rexham 74 Tel.: 07272/5311 

Dr. Dietmar Wakolbinger, 4631 Krenglbach, Nadernberg 30 Tel.: 07249/46277 
 Dr. Werner Lehmann, 4611 Buchkirchen, Hauptstr. 6 Tel.: 07242/289 79 

 Dr. Sandra Brunner, 4611 Buchkirchen, Hartbergerstr. 1 Tel.: 07242/28506 
 Dr. Bernhard Zauner, 4701 Bad Schallerbach, Raimundstraße 10 Tel.: 07249/48203 

Dr. Elisabeth Lintner, 4701 Bad Schallerbach, Welser Straße 2 Tel.: 07249/48225 
Dr. Wolfgang Tulzer,  4701 Bad Schallerbach, Badstraße 5 Tel.: 07249/48062-0 

Dr. Christian Strihavka, 4702 Wallern an der Trattnach, Marktplatz 6 Tel.: 07249/48244 
Dr. Engelbert Schamberger, 4701 Bad Schallerbach, Bahnhofallee 16 Tel.: 07249/42400 

Dr. Mader - in der Ordination von Dr. Schamberger! Tel.: 07249/42400 

Aktuelle Termine finden Sie in den Tageszeitungen!   Alle Angaben ohne Gewähr. 

Die wöchentliche Bereitschaft der Apotheke beginnt jeweils Montag um 8:00 Uhr und endet 
am folgenden Montag um 8:00 Uhr. Die Dienstbereitschaft gilt für die Nachtzeit ab 18:00 Uhr, 
Samstag ab 17:00 Uhr, sowie Sonn- und Feiertage ganztags. Bei Dienstbereitschaft an Sonn- 
und Feiertagen sind die Apotheken Eferding und Alkoven von 9:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. 
 

Täglicher Bereitschaftsdienst Montag bis Freitag von 12:00 bis 14:30 Uhr und jeden Samstag 
von 12:00 bis 17:00 Uhr: Christophorus Apotheke Eferding. 

BEREITSCHAFTSDIENSTE DER APOTHEKEN IM BEZIRK EFERDING 

Alkoven/Schönering: Mag. Past Anton 

Tel.: +43 7274 8920 
4072 Alkoven, Edelweißstraße 6 
Tel.: +43 7226 20001 
4076 Wilhering, Gartenstraße 52 

Stadtapotheke Eferding: 
Mag. Rizy Hubert Tel.: +43 7272 2217 
Homepage Stadtapotheke 4070 Eferding, Stadtplatz 15 

Christophorus Apotheke 
Eferding Mag. Geiger Tel.: +43 7272 76950 

4070 Eferding, Linzer Straße 16 

Hartkirchen/Aschach: St. Hubertus, Mag. Hultsch 
Christine 

Tel.: +43 7273 6304 
4082 Aschach, Ritzbergerstraße 1 

Buchkirchen: Mag. Katalin Karacsonyi 
Tel.: +43 7272 211 991 
4611 Buchkirchen, Hauptstraße 15 

PRAKTISCHE ÄRZTEDIENST  
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Datum Tierarzt Anmerkung

01.01.2015 Mag. Arthofer Neujahr
04.01.2015 Mag. Palmetzhofer
06.01.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger Hl. 3 Könige
11.01.2015 Mag. Aigner
18.01.2015 Mag. Arthofer
25.01.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger

01.02.2015 Mag. Palmetzhofer
08.02.2015 Mag. Aigner
15.02.2015 Mag. Arthofer Semesterferien
22.02.2015 Mag. Palmetzhofer Semesterferien

01.03.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger
08.03.2015 Mag. Aigner
15.03.2015 Mag. Arthofer
22.03.2015 Mag. Palmetzhofer
29.03.2015 Mag. Aigner Palmsonntag

05.04.2015 Mag. Arthofer Ostersonntag
06.04.2015 Mag. Arthofer Ostermontag
12.04.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger
19.04.2015 Mag. Palmetzhofer
26.04.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger

01.05.2015 Mag. Aigner Staatsfeiertag
03.05.2015 Mag. Arthofer
10.05.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger
14.05.2014 Mag. Aigner Christi Himmelfahrt
17.05.2015 Mag. Arthofer
24.05.2015 Mag. Palmetzhofer Pfingsten
25.05.2015 Mag. Palmetzhofer
31.05.2015 Mag. Leutgöb­Ozlberger

Sonn­ und Feiertagsdienst der Tierärzte im Bezirk Eferding 2015

Tierärzte
Mag. Josef Aigner, Berghamerstraße 63, 4072 Alkoven 
Tel. 07274/8695, Mobil 0664/4777731

Mag. Siegfried Arthofer, Abelstraße 55, 4082 Aschach an der Donau 
Tel. 07273/6711, Mobil 0676/3541606 und 0676/3796018

Apr 15

Mai 15

Mag. Andrea Leutgöb­Ozlberger, Stroheimer­Straße 6, 4070 Eferding 
Tel. 07272/2294, Mobil 0664/5153029

Mag. Günter Palmetzhofer, Haizingerstraße 1, 4081 Hartkirchen
Tel. 07273/6343, Mobil 0699/11353449

Jan 15

Feb 15

Mrz 15
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